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§31 KDG - Meldung von Verarbeitungstätigkeiten – Verfahrensverzeichnis
§ 31 Abs. 1 KDG - Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Die unten folgende Übersicht dient der Schnellerfassung der Verarbeitungstätigkeiten. Je Verarbeitungstätigkeit ist ein vollständiges Formular „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ auszufüllen.
Nach § 31 Abs. 1 KDG sind zu jedem automatisierten Verfahren unter anderem die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung anzugeben. Ein automatisiertes Verfahren umfasst sämtliche Programme oder Programmteile, mit denen die Daten verarbeitende Stelle personenbezogene Daten aufgrund einer bestimmten Rechtsgrundlage für einen bestimmten Zweck verarbeitet.
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das vollständige Verzeichnis zur Verfügung.

	Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen
	Name und Kontaktdaten des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
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	Zweck
	Kategorien betroffener Personen
	Datenkategorien
	Rechtsgrundlage
	Empfänger (intern/ extern)
	Löschfrist
	Techn. u. organis. Maßnahmen 
	Datum

	
	„3G“-Kontrollen an der Arbeitsstätte
Ansprechpersonen: Leiter der Hauptabteilungen, Stabsstellen, Diözesanstellen, Stifungen sowie Leitungen der selbstständigen kirchlichen Rechtsträger.

	Beschäftigte der kirchlichen Einrichtung
	Kontaktdaten (Name, Vorname, Geb.Datum)
3G-Nachweis (Impfzertifikat vollständig seit, Genesen seit, kein Status)
	§ 6 Abs. 1 a, § 11 Abs. 2 lit. b KDG i.V.m. § 28b IfSG
Anwendungserlass des Generalvikars vom 23.11.21.
	Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit eine gesetzliche Pflicht zur Auskunft besteht
	Daten müssen gelöscht werden, wenn der Zweck der Erhebung entfallen ist. Die Maßgebliche Rechtsvorschrift ist befristet bis zum 19.3.22. Nach derzeitigem Stand sind die Daten mit Ablauf dieses Datums zu löschen.


	Siehe unten[footnoteRef:1] [1:  Technische und organisatorische Maßnahmen:
Zugriff zu den Daten haben nur die Mitarbeitenden, die im beschriebenen Prozess für die Umsetzung der Maßnahmen benannt sind;
Die Daten werden sicher aufbewahrt, damit ein unberechtigter Zugriff von „innen“ wie von „außen“ ausgeschlossen ist.
] 
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